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2. Änderungsplanung des Bebauungsplanes   
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Textliche Festsetzungen zur Neufassung mit Erweiterung des Bebauungsplanes
„Hopfengärten“ (Teilbereich A)

A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des
BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 3.November 2017 (BGBl. S. 3634) und der
BauNVO i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

A 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 15 BauNVO)
a. Für das Plangebiet wird als Art der baulichen Nutzung entsprechend der zeichnerischen Festsetzung ein

“Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO festgesetzt, dass vorwiegend dem Wohnen dienen soll.
Allgemein zulässige Nutzungen sind hier nach § 4 Abs. 1 BauNVO:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

b. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 4 und
5 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) unzulässig im räumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind.

A 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 – 21 a BauNVO)
a. Das Höchstmaß der baulichen Nutzung wird entsprechend der folgenden Aufstellung in den

Teilbereichen A, B, C und D festgesetzt:
Grundflächenzahl : 0,3 (GRZ)
Geschossflächenzahl : 0,6 (GFZ)
Zahl der Vollgeschosse : II

b. Die zulässige GRZ von 0,3 darf in den Teilbereichen  B, C und D durch die Grundfläche von:
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
- Nebenanlagen im Sinne des § 14,
- baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 

unterbaut wird, höchstens bis zu 25 % überschritten werden. (§19 Abs. 4 BauNVO)

c. Die zulässige GRZ von 0,3 darf im Teilbereich A durch die Grundfläche von:
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
- Nebenanlagen im Sinne des § 14,
- baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 

unterbaut wird, höchstens bis zu 50 % überschritten werden. (§19 Abs. 4 BauNVO)

d. Die maximale Traufhöhe wird für die Teilbereiche wie folgt festgelegt:

- Teilbereich A mit 8,5 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße
- Teilbereich B mit 5,5 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße
- Teilbereich C mit 6,0 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße
- Teilbereich D mit 6,0 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße
Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der Traufhöhe gilt der Schnittpunkt zwischen Vorderkante
Außenwand und Oberkante Dacheindeckung. Als unterer Bezugspunkt gilt die mittlere Höhenlage der
Grenze zwischen öffentlicher Verkehrserschließungsfläche und Baugrundstück.

e. Die maximale Firsthöhe wird im Baugebiet für die Teilbereiche wie folgt festgesetzt:

- Teilbereich A mit 12,0 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße
- Teilbereich B mit 9,0 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße
- Teilbereich C mit 10,0 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße
- Teilbereich D mit 10,5 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße

Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der Firsthöhe gilt die Oberkante des
Schnittpunktes der beiden Dachschenkel. Als unterer Bezugspunkt gilt die mittlere
Höhenlage der Grenze zwischen öffentlicher Verkehrserschließungsfläche und
Baugrundstück.

A 3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)
a. Nach § 22 Abs. 2 BauNVO wird eine offene Bauweise festgesetzt.

b. In den Bereichen A, B, D sind sowohl Einzel-, als auch Doppelhäuser im Sinne von § 22 Abs. 2 Satz 3
BauNVO als Hausformen zulässig sind.

c. Im Bereich C sind nur Einzelhäuser zulässig.

A 4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)
a. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen entsprechend der Planzeichnung

festgesetzt. Untergeordnete Gebäudeteile gemäß § 8 Abs. 5 LBauO dürfen die vordere und rückwärtige
Baugrenze ausnahmsweise um max. 1,50 m überschreiten.

A 5. Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
a. Die Stellung der baulichen Anlagen ist entsprechend der Planzeichnung durch die Hauptfirstrichtung

vorgegeben.

b. Bei untergeordneten Gebäudeteilen, Nebengebäuden und Garagen sowie den entsprechend
gekennzeichneten Baufenstern ist die Stellung der baulichen Anlagen freigestellt.

c. Zur Optimierung der Nutzung von Sonnenenergie durch Sonnenkollektoren und/oder
Photovoltaikanlagen ist eine Abweichung von der in der Planzeichnung vorgegebenen Hauptfirstrichtung
zulässig.

A 6. Mindestgröße von Baugrundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Mindestgröße für Wohnbaugrundstücke wird auf 400 m² festgesetzt.

A 7. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. 21a BauNVO)
a. Je Wohneinheit ist die Fläche für mindestens zwei Stellplätze auf dem Grundstück nachzuweisen.

b. Um die Versiegelung auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zu begrenzen, sind zur
Befestigung von Zufahrten, Einfahrten, Stellflächen und Fußwegen nur wasserdurchlässige Materialien,
wie z.B. Rasengittersteine, Abstandspflaster; wassergebundene Decke o. ä. zu verwenden.

A 8. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)
a. In den Teilbereichen B, C, und D wird die Zahl der Wohnungen auf maximal zwei beschränkt.

b. Im Teilbereich A wird die Zahl der Wohneinheiten auf maximal vier beschränkt.

c. Abweichend hiervon wird die Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude für eine Doppelhaushälfte auf
eine Wohneinheit festgesetzt.

ZeichenDatumIndex Änderung

Verfahrensablauf
Rechtsgrundlage für die Neufassung des Bebauungsplanes „Hopfengärten“ in der Ortsgemeinde Winnweiler
sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786) und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

Der Ortsgemeinderat von Winnweiler hat am 11.01.2018 die Neufassung des Bebauungsplanes „Hopfengärten“
(Teilbereich A) nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB beschlossen (§ 2 BauGB). Der Bebauungsplan kann als
Maßnahme der Innenentwicklung im „beschleunigten Verfahren“ gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB geändert
werden, da eine zulässige Grundfläche (GR) von weniger als 20.000 m² ausgewiesen werden soll (13.537 m²
[GR]), eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG (siehe §3c Satz 1 UVPG i.V.m. Anlage 1) nicht
erforderlich wird, keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter („die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes“) bestehen und bei der Planung keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind.

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz
1 BauGB entsprechend, d.h. es kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß §§ 3 Abs. 1 und
4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden, von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht
gemäß §2a BauGB und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4
BauGB. Insbesondere soll dem Bedarf an der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraumflächen in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung
getragen werden (vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB). Es gelten alle Eingriffe, die auf Grund der Änderung des
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen
Entscheidung erfolgt oder zulässig.

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, wurde am 08.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht (§ 2
Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Der Entwurf der 2. Änderungsplanung des Bebauungsplanes „Hopfengärten“ in der Planfassung vom „Juni
2020“ hat mit den Änderungen und Ergänzungen, welche der Planentwurf aufgrund des Beschlusses des
Ortsgemeinderates Winnweiler vom 11. Januar  2018 erfahren hat, einschließlich den planungsrechtlichen und
bauordnungsrechtlichen textlichen Festsetzungen und der Begründung in der Zeit von 15.07.2020 bis
einschließlich 17.08.2020 öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB).
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 08.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden 44 Stellungnahmen abgegeben.

Die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 29.06.2020 über die öffentliche Auslegung des
Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB unterrichtet. Während der Auslegung gingen 8 Stellungnahmen ein.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 29.06.2020 gemäß § 4
Abs. 2 BauGB beteiligt. 36 dieser Beteiligten haben Stellungnahmen abgegeben.

Hinweis: Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB wurde die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
durchgeführt.

Die Prüfung der während der öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung eingegangenen
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB einschließlich Abwägungsbeschlüssen fand
am 16.06.2021 durch den Ortsgemeinderat statt.

Der Ortsgemeinderat hat am 16.06.2021 den Bebauungsplan, bestehend aus Planurkunde, den textlichen
Festsetzungen und der Begründung als Satzung beschlossen (§10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO und § 88
LBauO).

Hinweise auf Rechtsgrundlagen zur Bebauungsplanänderung

Gemäß § 214 Abs. 3 BauGB ist für die Abwägung die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes maßgeblich. Für die Ausarbeitung des Bebauungsplanes
einschließlich der zugeordneten Fachplanungen werden vorwiegend nachfolgende Rechtsgrundlagen
berücksichtigt:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI I S.
3634),

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S. 3786),

- Landesbauordnung Rheinland- Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
November 1998, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.06.2019 (GVBl. S. 112) geändert
worden ist,

- Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 8(BGBI. I S. 1057) geändert worden ist,

- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist,

- Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Artikel 37
des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448),

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Art. 8
des Gesetzes vom 13. Mai 2019; (BGBl. I S. 706, 724)

- Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2016 (GVBl. S. 583) geändert worden ist,

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel Art. 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019;
(BGBl. I S. 706, 729) geändert worden ist,

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Art. 2 des
Gesetzes vom 4. Dezember 2018; (BGBl. I S. 2254, 2255) geändert worden ist,

- Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBL. 2015, 127), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 338) geändert worden ist,

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel Art. 1 des Gesetzes vom 8. April 2019; (BGBl. I S. 432)
geändert worden ist,

- TA Lärm: Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), die
zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) geändert worden ist,

- Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August
1977 (GVBl. S. 273), das zuletzt durch Gesetz vom 08.05.2018 (GVBl. S. 92) geändert worden ist,

- Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209) geändert worden ist.

Der Bebauungsplan und die der Planung zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse
und DIN-Normen) können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler, Jakobstraße 29,
67722 Winnweiler zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

A 9. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
a. Die als Straßenverkehrsfläche festgesetzte Planstraße A dient der Haupterschließung des Baugebietes.

Die Gesamtstraßenraumbreite wird entsprechend der Planeinschriebe festgesetzt.

b. Die als Straßenverkehrsflächen festgesetzte Planstraßen B, C, D und E dienen der Erschließung von
Teilbereichen. Die Gesamtstraßenraumbreite wird für die Planstraßen B, C, und D auf 5,5 m festgesetzt.
Die Gesamtstraßenraumbreite wird für die Planstraße E auf 4,5 m festgesetzt.

c. Als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden festgesetzt: Fußwege, Wirtschaftswege und
Radwege sowie straßenbegleitendes Grün. Hinweis: Der Radweg ist nachrichtlich in den Bebauungsplan
aufgenommen worden. Dieser ist durch Planfeststellungsbeschluss rechtlich gesichert.

d. Die Flächen innerhalb der Sichtdreiecke sind von Bewuchs und Bebauung über 0,80 m freizuhalten.

e. Der Straßenraum ist mit heimischen Laubbäumen zu bepflanzen. Die festgesetzten Baumstandorte
innerhalb der Straße sind variable. Die Baumscheibe muss eine Mindestgröße von 3 m2 haben.

f. Entlang des parallel zur K4 verlaufenden Rad- und Wirtschaftsweges dürfen keine Ein- und Ausfahrten
zu den privaten Grundstückflächen angelegt werden.

A 10.  Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Die im Planzeichen gekennzeichnete öffentliche Grünfläche am Baugebietsrand ist als öffentliche
Grünfläche mit der Zweckbestimmung eines naturnahen Spielplatzes festgesetzt.

A 11. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
a. Die mit M7 gekennzeichnete öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung naturnaher Spielplatz am

Baugebietsrand ist zu 25% mit heimischen Gehölzen zu bepflanzen. Zum bestehenden Mischgebiet ist
eine 4- reihige, mindestens 6 m tiefe Laubgehölzhecke zu entwickeln.

b. Die mit M8 bezeichneten Flächen sind als extensiver Streuobstgürtel zu entwickeln. Es sind heimische
Obstgehölze gemäß Pflanzliste aus dem Anhang zu pflanzen. Die Fläche ist vor Baubeginn so zu
gestalten, dass abfließendes Oberflächenwasser ohne Gefahr für das Baugebiet abgeleitet werden kann.

c. Der südliche Gebietsrand ist entsprechend der Maßnahme M9 alleeartig zu bepflanzen. Es sind
einheimische Baumarten gemäß Pflanzenliste zu verwenden.

d. Entlang der mit M10 gekennzeichneten Flächen der Baugebietsränder ist eine Laubgehölzhecke aus
einheimischen Gehölzen zu entwickeln.

e. Die mit M11 bezeichneten Flächen an den Rändern des Baugebietes sind zu einer extensiven Wiese mit
lockerem Gehölzbestand zu entwickeln.

f. Die mit M12 an der Baugebietszufahrt festgesetzten Flächen sind mit einheimischen Gehölzen locker zu
bepflanzen.

A 12. Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern §9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
Die bestehende Hecke ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen (M1). Baumaßnahmen innerhalb der
festgesetzten Flächen sind unzulässig, sofern diese nicht zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich
sind.

A 13. Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers
erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

a. Abböschungen und oder Stützmauern, sofern sie zur Herstellung des Straßenbaukörpers erforderlich
sind, sind auf privaten Grundstücken zu dulden. Die Böschungsflächen sind vom Grundstückseigentümer
durch Bepflanzung gegen Abrutschen zu sichern.

b. Notwendige Abböschungen der Baugrundstücke sind mit einer Neigung von 1:1,5 oder flacher
anzulegen.

B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88
LBauO.

Hinweis:
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eine Gestaltungssatzung, die
ihre Rechtsgrundlage in § 88 der Landesbauordnung (LBauO) findet, und in den Bebauungsplan,
welcher seinerseits auf dem Baugesetzbuch (BauGB) fußt, eingefügt wird.
Die Ermächtigung, bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach der Landesbauordnung in das
bauplanungsrechtliche Instrument des Bebauungsplanes mit aufzunehmen, ergibt sich aus § 9 Abs. 4
BauGB und § 88 Abs. 6 LBauO. Auf diese Weise können landesrechtlich als Rechtsvorschrift
vorgesehene Bestimmungen in die Bebauungsplanung integriert und der bundesrechtlich abschließende
Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB erweitert werden (Beschluss des
Bundesverwaltungsgerichtes vom 12. März 1991 - 4 NB 6.91 -).

B 1. Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen
a. Dachform:

Die Dächer der Haupt- bzw. Wohngebäude sind als Pultdächer, gegeneinander versetzte Pultdächer,
Sattel- oder Walmdächer auszubilden. Für Nebengebäude und Garagen sind Sattel- oder Pultdächer
zulässig. Flachdächer sind unzulässig.

b. Dachneigung:
Die Dachneigung der Haupt- bzw. Wohngebäude darf in den Teilbereichen A, B, C, D nicht weniger als
20° und nicht mehr als 40° betragen.

c. Dachaufbauten:
Als Dachaufbauten sind nur Giebelgauben, Dacherker, Spitzgauben, Schleppgauben und Walmgauben
mit First zulässig.

d. Dacheinschnitte:
Dacheinschnitte sind unzulässig.

e. Fassaden- und Farbgestaltung baulicher Anlagen:
Bauliche Anlagen dürfen nicht flächenhaft und überwiegend mit grellen Farben, glänzenden
Oberflächenstrukturen und/oder Effektputzen (kontrastierende Farbeinstreuung, Glimmer- und
Glaseinschlüsse etc.) gestaltet werden. Weiterhin unzulässig sind Kunststoff- und Keramikplatten. Zur
flächenhaften Farbgebung sind nur helle Farben, gebrochene Farbtöne, Erdfarben oder Pastellfarben
zulässig. Nur zur Nutzung der Sonnenenergie sind auch transparente Gebäudefassaden und Anbauten
(z.B. Wintergarten) zulässig. Holz als Gestaltungselement für Fassaden ist zulässig. Alle fensterlosen
Fassaden und Wände ab einer Größe von 20 m² sind zu begrünen.

B 2. Gestaltung von Einfriedungen
a. Einfriedungen der Grundstücke entlang der Verkehrsflächen dürfen nicht höher als insgesamt 1,00 m

sein.

b. In den seitlichen und rückwärtigen Bereichen der Grundstücke, die vom Straßensaum aus nicht
einsehbar sind, sind auch höhere Einfriedungen zulässig.

B 3. Gestaltung der unbebauten Flächen
a. Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- und Lagerflächen genutzt werden.

b. Die bei Baumaßnahmen auf den privaten Grundstücken anfallenden geeigneten Erdmassen sind zur
Gestaltung de unbebauten Flächen zu verwenden.

c. Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke (Grundstücksfreiflächen) sind gärtnerisch
anzulegen und zu unterhalten, soweit sie nicht als hauswirtschaftliche Flächen, als Stellplatzflächen, als
Zufahrten oder als Flächen sonstiger Nutzung erforderlich sind. Die Flächen sind unter Verwendung
einheimischer Bäume Sträucher und sonstiger Bepflanzung zu begrünen.

B 4. Werbeanlagen
a. Werbeanlagen sind nur am Ort der eigentlichen Leistung zulässig. Sie dürfen eine Größe von 0,5 m2

nicht überschreiten.

c. Werbeanlagen, die am Gebäude angebracht werden, dürfen die Traufhöhe des Gebäudes nicht
überschreiten. Werbeanlagen, die unabhängig vom Gebäude errichtet werden, dürfen eine Höhe von
1,50 nicht überschreiten.

C Hinweise

C 1 Kulturdenkmäler
In Bezug auf die Erschließung bzw. Bebauung des Plangebietes sind folgende Belange zu beachten:

1. Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der Planungsträger
bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie für die späteren Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, die
ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die
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rechtzeitig hinsichtlich der Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten zu benachrichtigen, damit
diese ggf. behördlich überwacht werden können. Die Meldepflicht gilt bereits für vorbereitende
Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) der Baumaßnahmen.

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes
(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008
(GVBl.,2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund
unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände
sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

3. Punkt 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch
nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden
Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend,
durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der
eventuell notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die
Maßnahmen erforderlich.

5. Die von Nr. 1 bis 4 benannten Punkte sind grundsätzlich in die Bauausführungspläne als Auflagen zu
übernehmen.
Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler
(wie Grenzsteine) befinden könnten. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von
Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

C 2 Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke
Gemäß § 42 Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz müssen Einfriedungen von der Grenze eines
landwirtschaftlich genutzten Grundstücks, das außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils
liegt und nicht in einem Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen ist, auf Verlangen des Nachbarn 0,50
m zurückbleiben. Dies gilt nicht gegenüber Grundstücken, für die nach Lage, Beschaffenheit oder Größe
eine Bearbeitung mit Gespann oder Schlepper nicht in Betracht kommt. Von der Grenze eines
Wirtschaftsweges (§ 1 Abs. 5 des Landesstraßengesetzes) müssen Einfriedungen 0,50 m zurückbleiben.

C 3 Wassergefährdende Stoffe
Auf die Vorschriften des § 65 Landeswassergesetzes (wassergefährdende Stoffe) und des § 40 der
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) wird hingewiesen.
Nach § 65 LWG i.V.m. § 62 WHG sind die Betreiber dazu verpflichtet, Ihre Anlagen zur Lagerung
wassergefährdender Stoffe (bei Heizöl mehr als 1.000 l) vor Inbetriebnahme oder nach einer
wesentlichen Änderung durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüfen zu lassen oder der
Unteren Wasserbehörde, bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis eine durch den ausführenden
Fachbetrieb ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Errichtung vorzulegen.

C 4 Ausgleich der Wasserführung
Gemäß den Bestimmungen der § 28 LWG sind die durch die Bebauung und Erschließung des
Plangebietes hervorgerufenen nachteiligen Veränderungen der Abflussverhältnisse für das
Oberflächenwasser auszugleichen soweit sie in einer bisherigen Erlaubnis nicht berücksichtigt sind. Im
privaten Bereich kann dies durch den Bau von Zisternen o. ä. unterstützt werden.

C 5 Baugrund/Radon
Bei Grundbaumaßnahmen sind die Forderungen der DIN 1054 (Baugrund; zulässige Belastung des
Baugrundes), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen), DIN 4124 (Baugruben und Gräben;
Böschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau), DIN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung
in der Geotechnik) sowie das einschlägige technische Regelwerk zu beachten.
Für das Baugebiet wurde vom Ingenieurbüro für Geotechnik eine Baugrunduntersuchung mit
allgemeinen Aussagen zur Gründung von Gebäuden, Verkehrsanlagen und Versorgungsleitungen
durchgeführt.
Es sind die Anforderungen für Bauen im Radonvorsorgegebiet zu beachten. Das Baugebiet liegt
innerhalb von Flächen, in denen lokal hohes Radonpotenzial (>100 kBq/cbm) vom Landesamt für
Geologie und Bergbau, Mainz (Quelle: Radonprognosekarte) vermutet wird
Radon ist ein in unterschiedlicher regionaler Verteilung in ganz Deutschland vorkommendes Edelgas,
das vor allem in Süddeutschland und hier in den Mittelgebirgslagen eine erhöhte Konzentration in der
Bodenluft auf. Entsprechend dem Vorsorgeschutz können für Neubauten Schutzmaßnahmen erforderlich
werden. Entsprechende Präventionsmaßnahmen können den Merkblättern zur Senkung der
Radonkonzentration in Wohnhäusern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (Bonn, 2004) entnommen werden. Eine gesetzliche Regelung mit verbindlichen
Grenzwerten für die Radonkonzentration in der Raumluft von Häusern bzw. in der Bodenluft gibt es in
Deutschland bisher nicht.
Es werden grundsätzlich objektbezogene Baugrund- und Gründungsgutachten mit entsprechenden
geotechnischen Berechnungen für jede Einzelmaßnahme empfohlen. In diesem Zuge sind die
entsprechenden geotechnischen Berechnungen für die Angabe der Bemessungswerte der Gründung zu
erstellen. Dabei ist auch der genaue Schichtenaufbau in Abhängigkeit von den Berechnungen
festzulegen.

C 6 Grundwasserverhältnisse
Die Ableitung von Dränagewässern in das Gewässer oder in das Kanalnetz ist nicht gestattet. Zum
Schutz gegen Vernässung wird empfohlen die Unterkellerung in Form wasserdichter Wannen o.ä.
auszubilden.

C 7 Versorgungsflächen / Leitungsführung / Telekommunikation
Im Plangebiet befinden sich ober- und unterirdische Srromversorgungseinrichtungen, die in der
Planzeichnung nicht ausgewiesen sind. Die tatsächliche Lage dieser Leitungen ergibt sich allein aus der

Örtlichkeit. Die Versorgung der Wohngrundstücke mit Strom erfolgt über Erdkabel. Bei der Erschließung
des Baugebietes ist die zuständige Betriebsabteilung der Pfalzwerke zu beteiligen.
Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss
sich der Bauherr/Eigentümer/Planungsträger mit den zuständigen Versorgungsträgern rechtzeitig in
Verbindung setzen, um sich über die genaue örtliche Lage von Leitungen und Anlagen zu erkundigen,
damit Sach- und Personenschäden vermieden werden können. Die von der Erschließung berührten
Behörden sind zur Abstimmung der technischen Belange im Rahmen der Ausführungsplanung rechtzeitig
zu beteiligen.
Bei der Erschließung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der
einzelnen Grundstücke bis auf die Grundstücke verlegt. Die Anschlussleitungen liegen somit bereits
unterirdisch auf den einzelnen Grundstücken und stehen unter elektrischer Spannung.
Auf die Merkblätter „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften der
Bauwirtschaft“ und „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“
wird hingewiesen.
Sollten im Rahmen der Begrünung des Plangebietes Anpflanzungen im Bereich festgesetzter öffentlicher
Erschließungsflächen vorgenommen werden sind nachfolgende Ausführungen zu beachten.
Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer
Versorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B.
„Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und
Verkehrswesen) zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegeben Abstandsvorgaben sind auf
Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger geeignete Maßnahmen
zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden) zu treffen.

C 8 Regenwassernutzung
Es wird vorgeschlagen, je Wohngebäude eine Wasserzisterne mit einer Mindestkapazität von 50 l je m2
versiegelter Grundstückfläche zu installieren, in der Regenwasser gesammelt und einer Nutzung als
Brauchwasser (Toilettenspülung etc.) im Haushalt zugeführt werden kann.
Auf eine mögliche finanzielle Förderung solcher Maßnahmen durch die Verbandsgemeindewerke, sofern
diese Maßnahme nicht auf Grundlage einer rechtlichen Verpflichtung zu installieren ist, wird hingewiesen.

C 9 Brandschutz/Trinkwasserversorgung
Auf die Beachtung der §§ 6,7,15 und 41 (1) der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) wird
hingewiesen. Die Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsstrecke innerhalb des Baugebietes
ist gemäß §13 Trinkwasserverordnung dem Ref. Gesundheitswesen der KV Donnersbergkreis (14 Tage
vorher) anzuzeigen.

C 10 Gasversorgung
Sofern hinreichend großes Interesse der Bauwilligen besteht ist die Versorgung des Baugebietes mit
Erdgas, im Rahmen der Erschließung des Gebietes, zu prüfen. Die zuständige Betriebsabteilung des
Versorgungsunternehmens ist frühzeitig an den Planungen zu beteiligen.
Es ist eine frühzeitige Abstimmung mit dem Versorgungsträger- hinsichtlich der das Baugebiet
querenden Erdgas-Hochdruckleitung Neuhemsbach-Rockenhausen vorzusehen.

C 11 Entwässerung
Die als Baugebiet ausgewiesene Fläche ist im Gesamtkanalisationsentwurf Winnweiler einberechnet.
Eine zentrale Retention von Oberflächenwasser im Baugebiet oder semizentrale bzw. dezentrale
Retentionsmaßnahmen werden nicht in den Bebauungsplan aufgenommen, da die topographischen
Verhältnisse sowie die nahe gelegenen Brunnen der Brauerei diese nicht zulassen (potenzielle Gefahr
von Verschmutzungen).
Das vom Ingenieurbüro Monzel-Bernhardt, Rockenhausen ausgearbeitete Entwässerungskonzept wurde
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens direkt mit der SGD-Süd, Regionalstelle Kaiserslautern und den
Verbandsgemeindewerken Winnweiler abgestimmt.
Zum Schutz des Baugebietes vor Oberflächenwasser sind geeignete Maßnahmen innerhalb der
Ausgleichsfläche M8 am nördlichen Gebietsrand zu berücksichtigen. Der Gemeinderat Winnweiler hat
festgelegt, dass die Maßnahmen im Bereich des nördlichen Gebietsrandes vor einer Bebauung des
Gebietes erfolgen müssen.
Aufgrund der Tiefenlinie mit Außengebietszufluss ist darauf hinzuweisen, dass entsprechend eine

hochwasserangepasste Bauweise (bspw. Objektschutz) zu errichten ist. Zudem ist eine Überprüfung der
bestehenden Ab- bzw. Durchleitungen von Außengebietszuflüssen durchzuführen.

C 12 Schutz des Mutterbodens
Zu Beginn der Erdarbeiten ist der Mutterboden durch Abschieben und Lagerung gemäß DIN 18915 Blatt
3 zu schützen. Die Aussagen des § 202 BauGB sind zu beachten.

C 13 Schutz vor Lärm und Gerüchen
Für das Gebiet des Bebauungsplanes wurde von der Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz,
Schalltechnik und Umweltberatung mbH (isu), Ramstein-Miesenbach ein Immissionstechnisches
Gutachten erstellt, welches den Bebauungsplanunterlagen der genehmigten Planfassung als Anlage
hinzugefügt wurde. Ergebnis des Gutachtens von 20003 und den ergänzenden Erläuterungen vom
August 2003 ist, dass hinsichtlich Gewerbelärm im plangebiet flächendeckend due nutzungsspezifischen
Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Hinsichtlich Verkehrslärm von der K4 (K38) wird eine
geringfügige nächtliche Überschreitung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete
von 1 dB(A) festgestellt, der jedoch zu vernachlässigen ist. Es wird den Bauherren dennoch empfohlen,
Fenster von Schlafzimmern nicht zur Kreisstraße hin zu orientieren.
Geruchsbelästigungen durch die ortsansässige Brauerei wurden entsprechend der Aussagen des
Gutachtens durch Zurücknahme der Bauflächen im Bereich der Planstraße B berücksichtigt.
Gegenüber der genehmigten Planfassung ergeben sich hinsichtlich des Schutzes vor Lärm und

Gerüchen keine Änderungen.
Auf mögliche temporäre Beeinträchtigungen aus den in der angrenzenden Mischbaufläche zulässigen
Nutzungen sowie der das Baugebiet umgebenden landwirtschaftlich genutzten Fläche wird hingewiesen.

C 14 Sonstige Unklarheiten
Bei allgemeinen Unklarheiten zur Zulässigkeit und baulichen Gestaltung von Anlagen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans wird eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauabteilung der Verbandsgemeinde
Winnweiler empfohlen.

C15 Erdwärme
Gemäß §§ 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung mit § 46
Landeswassergesetz (LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen und Inanspruchnahme des
Grundwassers eine Gewässerbenutzung dar, die einer wasserbehördlichen Erlaubnis durch die Untere
Wasserbehörde der Kreisverwaltung Donnersbergkreis bedarf.

C 16 Kampfmittel
Im Geltungsbereich der Satzung kann das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht grundsätzlich
ausgeschlossen werden. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist die Durchführung einer
grundstücksbezogenen, historischen Recherche einschl. Bewertung oder eine präventive Absuche von
Kampfmitteln durch eine qualifizierte Fachfirma zu prüfen. Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind
unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. Der Kampfmittelräumdienst
entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die Fachunternehmen sind nicht berechtigt
selbständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen oder auf öffentlichen Straßen zu transportieren.

C 17 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
Unversiegelte Flächen sind dauerhaft zu begrünen. Um die Versiegelung im überplanten Bereich zu
begrenzen, sind zur Befestigung von privaten Zufahrten, Einfahrten, Stellflächen und Fußwegen
wasserdurchlässige Materialien, wie z.B. Rasengittersteine, Abstandspflaster, Öko-Pflaster,
wassergebundene Decke o. ä. zu verwenden.
Flächenhafte Kies-/ Schotter-/ Splitt- und Steingärten oder –schüttungen sind in Teilbereich A zu
vermeiden. Ausreichend begrünte „Steingärten“ mit einem prozentualen Pflanzenanteil von mindestens
65% sind zulässig.

Für die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen:

Winnweiler, den ....................

Für die Ortsgemeinde

............................................................
R. Jacob, Ortsbürgermeister

Diese Textlichen Festsetzungen sind zusammen mit der Begründung Bestandteile des
Bebauungsplanes.

„Hopfengärten“ (Teilbereich A) im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB  


